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In der Praxis werden gegenwärtig die 

Forderungen immer lauter, dass die 

Netzbetreiber von Energieversorgungs-

leitungen den Grundstückseigentümern 

endlich eine wiederkehrende Nutzungs-

vergütung zahlen sollen, erzielen diese 

doch mit der – notfalls im Wege der 

Enteignung durchzusetzenden – Inan-

spruchnahme von fremden Grund und 

Boden vielfach einen beachtlichen Ge-

winn. Die Grundstückseigentümer wol-

len sich nicht länger damit abfinden, 

dass allein die mit dem Bau und Erhalt 

der Leitung entstehenden Schäden aus-

geglichen werden. Eine unliebsame 

Überraschung, wie mit dem geschütz-

ten Recht auf privates Grundeigentum 

umgesprungen wird, müssen zurzeit et-

liche Grundstückseigentümer am Nie-

derrhein erfahren. Dabei geht es um ei-

ne von der Bundesrepublik Deutschland 

seinerzeit betriebene „Nato-Pipeline“, 

die künftig nicht mehr benötigt und 

endgültig stillgelegt ist. 

 ▶ Übliche Entschädigung

In den 60er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts wurde von der Bundesre-

publik Deutschland eine Betriebsstoff-

leitung für Verteidigungszwecke, die 

„Nato-Pipeline“ gebaut. Diese hatten 

die Grundstückseigentümer und Be-

wirtschafter hinzunehmen. Die mit dem 

Bau verursachten Schäden in Feld und 

Flur wurden ausgeglichen. Da sich die 

Bundesrepublik Deutschland die Lei-

tungsrechte im Grundbuch absichern 

ließ, erhielten die Grundstückseigentü-

mer die allgemein übliche Dienstbar-

keitsentschädigung in Höhe von etwa 

20 % des Verkehrswertes, bezogen auf 

den für diese Leitung erforderlichen 

Schutzstreifen. Dieser bestimmt sich 

nach der Fläche auf beiden Seiten der 

Längsachse der Leitung, auf der Grund-

stückseigentümer und Bewirtschafter 

keinerlei Maßnahmen vornehmen dür-

fen, die zu einer Schädigung führen 

können. Zudem ist dieser so zu bemes-

sen, dass der Rechtsinhaber des Lei-

tungsrechtes jederzeit Zugang für etwa 

anstehende Reparaturarbeiten hat. Da 

eine solche Leitung Verteidigungszwe-

cken und damit dem Gemeinwohl dien-

te, hatten die Grundstückseigentümer 

keine Möglichkeit, sich dagegen mit Er-

folg zu wehren. Notfalls konnte das Lei-

tungsrecht auch im Wege der Enteig-

nung durchgesetzt werden. 

LZ | Rheinland:  Herr Kerres, die PAR-

TA-Rechtsanwaltsgesellschaft hat das 

Mandat in einem vom RLV finanzierten 

Musterverfahren übernommen. Vorab 

daher eine Frage: Warum wird das Ver-

fahren für den Grundstückseigentümer 

als Mitglied des Verbandes nicht von 

einem seiner Volljuristen oder der 

Kreisbauernschaft geführt?

G. Kerres: Eine gute Frage, gibt diese 

mir doch die Gelegenheit zu einer 

grundsätzlichen Klarstellung: Selbstver-

ständlich werden die RLV-Mitglieder 

von den beim Verband und den Kreis-

bauernschaften angestellten Volljuris-

ten im bisherigen Umfange weiterhin 

vertreten. Nach dem Rechtsvertretungs-

gesetz ist den berufsständischen Verei-

nigungen eine Rechtsvertretung in allen 

berufsspezifischen Rechtsfragen er-

laubt. Die PARTA-Rechtsanwaltsgesell-

schaft mbH kann aber auch darüber hi-

naus Mandate übernehmen, die außer-

halb der berufsspezifischen Rechtsbe-

ratung und -vertretung liegen. Dies gilt 
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etwa für zivilrechtliche Rechtsstreite, 

die vor den Landgerichten entschieden 

werden. Da die PARTA-Rechtsanwalts-

gesellschaft von langjährigen Experten 

in der Rechts- und Steuerberatungspra-

xis des Berufsverbandes im Rheinland 

gegründet wurde, liegt es nahe, dass 

solche Verfahren auch von Rechtsan-

wälten geführt werden, die mit der 

Rechtsmaterie bestens vertraut sind. 

LZ | Rheinland:  Und nun zur Sache: 

Was ist denn so neu bei diesem Netzbe-

treiber, dass eine gerichtliche Ausein-

andersetzung unumgänglich erscheint?

G. Kerres: Es ist allgemein üblich, dass 

zugunsten von Netzbetreibern eingetra-

gene Dienstbarkeiten im Grundbuch ge-

löscht werden, wenn die Leitung end-

gültig stillgelegt wird. Da das Leitungs-

recht zugunsten eines Netzbetreibers 

eingetragen war, übernimmt dieser 

auch selbstverständlich die kostenlose 

Löschung. 

LZ | Rheinland:  Was veranlasst die 

Bundesrepublik Deutschland anders zu 

verfahren?

G. Kerres: Die Juristen der Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben in Trier 

sind der Rechtsauffassung, dass sie auf 

eine entsprechende Anwendung der Vor-

schriften des Landesbeschaffungsgeset-

zes bauen können. Danach ist es in der 

Grundstückseigentümer vor 
unliebsamer Überraschung
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Tat so, dass mit der Nutzungsaufgabe 

des „beschafften“ Landes etwaige Wert-

steigerungen auszugleichen sind. Die 

Vorschriften sind in unserem Streitfall 

nicht unmittelbar, sondern nach Mei-

nung der Gegenseite entsprechend anzu-

wenden. Juristen wissen, dass eine ent-

sprechende Anwendung immer die Frage 

aufwirft, ob die Anziehung von Rechts-

vorschriften aufgrund vergleichbarer 

Sachverhalte überhaupt zulässig ist.

LZ | Rheinland:  Und warum ist dies, 

Herr Kerres, nach Ihrer Auffassung 

nicht zulässig?

G. Kerres: Nach Sinn und Zweck der 

Entschädigung für eine Dienstbarkeit, 

mit der im Grundbuch eine Leitung ge-

sichert wird, soll – so hat der Bundes-

gerichtshof schon in den 60er Jahren 

entschieden – vornehmlich die Minde-

rung des Verkehrswertes infolge der so 

genannten „Verschmutzung des Grund-

buches“ ausgeglichen werden. Bekannt-

lich führt jede belastende Eintragung 

im Grundbuch auf dem Grundstücks-

markt zu einer Minderung des Verkehrs-

wertes des Grundstückes. Diese nach-

teilhafte Wirkung hat im Streitfall über 

Jahrzehnte bestanden. Die Grund-

stückseigentümer hatten also den ge-

minderten Verkehrswert hinzunehmen 

und waren während dieses langen Zeit-

raumes nicht in der Lage, aufgrund der 

Eintragung im Grundbuch den andern-

falls üblichen Verkehrswert zu realisie-

ren. Mithin hat dieser Schaden langfris-

tig bestanden und erforderte damit 

auch einen finanziellen Ausgleich. An-

ders als beim Landesbeschaffungsge-

setz erhält der Grundstückseigentümer 

daher keine Wertsteigerung, die noch 

nicht „verbraucht“ ist. 

LZ | Rheinland:  Und wieso will die 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

dies nicht einsehen?

G. Kerres: Die Bundesrepublik Deutsch-

land will die Leitung nach Stilllegung 

ohne Zukunftsverpflichtungen offenbar 

einfach „los“ werden. Deshalb verzichtet 

sie zwar auf einen nach meiner Auffas-

sung ohnehin nicht zustehenden Wert-

ausgleich. Sie verlangt stattdessen, dass 

dann der Grundstückseigentümer künf-

tig allein für die Leitung verantwortlich 

ist. Dies ist aber nicht zumutbar. Auch 

wenn die Leitung im Boden verbleiben 

wird, kann sie eines Tages durchaus ein 

Risiko darstellen. Stichwort: Bodenver-

unreinigung durch Korrosion!

LZ | Rheinland:  Die stillgelegte „NATO-

Pipeline“ erstreckt sich gewiss über 

viele Kilometer. Gibt es zahlreiche 

Grundstückseigentümer, die das nicht 

akzeptieren wollen?

G. Kerres: Uns sind bislang schon eini-

ge bekannt. Man muss aber differenzie-

ren: Im nördlichen Bereich der ausge-

dienten „NATO-Pipeline“ wurde die Lei-

tung an einen privaten Netzbetreiber 

veräußert, der die Leitung völlig anders 

nutzen will. Eben deshalb wird dieser 

private Netzbetreiber auf die Grund-

stückseigentümer zugehen müssen, um 

sich eine neue Dienstbarkeit im Grund-

buch zu sichern. Insoweit ist die Bun-

desanstalt für Immobilienaufgaben also 

ihre Sorgen los. Im südlicheren Teil hin-

gegen gibt es offenbar keinen privaten 

Interessenten für die Leitung. Etliche 

Grundstückseigentümer haben aber si-

cherlich noch nicht von der Stilllegung 

erfahren und deshalb auch noch keine 

Löschung beantragt. Tun sie dies, dürf-

te es ihnen nicht anders ergehen, als 

unserem Mandanten in dem anstehen-

den Musterverfahren. Eine alsbaldige 

Klärung ist für die Praxis auf jeden Fall 

hilfreich! ◀

„Die Bundesrepublik ver-
langt, dass der Grund-
stückseigentümer künftig 
allein für die Leitung ver-
antwortlich ist. Dies ist 
aber nicht zumutbar.“

Gerhard Kerres

Nachdem diese „Nato-Pipeline“ längst 

eingestellt und künftig nicht mehr benö-

tigt wird, haben einige Grundstücksei-

gentümer die Löschung der Dienstbar-

keit im Grundbuch beantragt. Manchem 

Grundstückseigentümer wäre es sicher-

lich auch lieb, wenn die stillgelegte Lei-

tung entfernt würde, da diese ansons-

ten auf unabsehbare Zeit in seinem 

Grund und Boden verbleibt. Dem Grund-

stückseigentümer steht aber grundsätz-

lich kein Recht auf Entfernung zu; es sei 

denn, im Einzelfall kann er dafür ein be-

sonderes eigenes Interesse nachwei-

sen. Deshalb werden derartige Leitun-

gen, auch wenn sie nutzlos geworden 

sind, einfach im Erdreich belassen. 

 ▶ Löschung im Grundbuch

Als nun Grundstückseigentümer we-

nigstens die Löschung der Dienstbarkeit 

in ihrem Grundbuch beantragten, sahen 

sich diese mit einer völlig unerwarteten 

Gegenforderung konfrontiert. Die Bun-

desrepublik Deutschland als Netzbetrei-

ber macht jetzt geltend, dass der Grund-

stückseigentümer bei einer Löschung 

bereichert sei, habe dieser doch seiner-

zeit für die Dienstbarkeit eine Entschä-

digung erhalten. Wenn die Löschung 

dieser Dienstbarkeit erfolge, erfahre der 

Grundstückseigentümer eine Wertauf-

besserung für sein Grundstück. Solle 

die Bundesrepublik Deutschland mithin 

der Löschung zustimmen, müsse der 

Grundstückseigentümer eine Gegenleis-

tung erbringen. In einem Vertrag zur 

Aufhebung der Dienstbarkeit müsse 

sich der Grundstückseigentümer dem-

zufolge verpflichten, das Eigentum an 

dieser Leitung und mithin auch das Risi-

ko zu übernehmen. Dies bedeutet also, 

der Grundstückseigentümer soll fortan 

für den auf seinem Grundeigentum ver-

laufenden Leitungsabschnitt voll ver-

antwortlich sein, etwa auch für Gefähr-

dungen infolge von Korrosion. Der Netz-

betreiber ist der Auffassung, dies sei 

dem Grundstückseigentümer zumutbar, 

wenn er auf eine Rückzahlung der sei-

nerzeit gewährten Dienstbarkeitsent-

schädigung verzichte. Mit keinem Wort 

geht der Netzbetreiber darauf ein, dass 

die Verkehrswert-Minderung für diese 

„Nato-Pipeline“ den Grundstückseigen-

tümer über Jahrzehnte belastet hat und 

allein jetzt der Zustand wieder herge-

stellt wird, den er selbst aufgrund des 

Baus der Leitung erst verändert hat. 

 ▶ Muster-Prozess eingeleitet 

Da nach Auffassung des Rheinischen 

Landwirtschafts-Verbandes ein solcher 

Rechtsstandpunkt nicht haltbar ist, hat 

dieser den Grundstückseigentümern 

seine Unterstützung zugesagt. In einem 

vom Verband finanzierten Musterver-

fahren soll nunmehr gerichtlich festge-

stellt werden, dass die Grundstücksei-

gentümer einen Rechtsanspruch auf 

kostenlose Löschung der Dienstbarkeit 

in ihrem Grundbuch haben, wenn die 

Leitung endgültig stillgelegt ist. Über 

den Ausgang dieses anstehenden 

Rechtsstreites wird die LZ zu gegebener 

Zeit berichten (siehe auch obenstehen-

des LZ-Interview).                                  sts     
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